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I SATZUNG

FÖRDERKRE'S DER GRUNDSCHULE BORKEN

§1
Nome, Sitz und Zweck des Vereins

Der Förderkreis der Grundschule Borken (Hessen) mit Sitz in Borken verfolgt

oussch/ießlich und unmittelbor gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts
ilSteuerbegünstigte Zweckett der Abgobenordnung.

Der Förderkreis ist se/bst/os tcitig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schoftliche Zwecke-

Zweck des Förderkreises ist insbesondere die Förderung der Grundschule Borken

mit Lehr-, Lern- und Arbeitsmitteln.

§2
Mitgliedschoft

1- Mitglied des Förderkreises können Eltern werden, deren KinC oder Kinder

die Grundschule Borken besuchen.

2. Wer regelmößig oder ouch unregelmößig Zahlungen /elstet, ist Mitglied.

3. Die Mitgliedschoft erlischt noch Ablouf des Schu/iohres, wo dos Kind oder

die Kinder die Grundschule Borken yerlossen.

§3
Geschöftsjohr

Dos Geschöftsjahr stimmt mit dem Schuljohr überein.

§4
Beitrogszahlung

Jedes Mitglied setzt die Höhe seines Beitroges selbst fest.



Blott 2 der Sotzung Förderkreis der Grundschule Borken

§5
Der Vorstond

1. Der Vorstond besteht im Sinne des § 26 BGB ous dem Ersten und Zweiten

Vorsitzenden des Schulelternbeirotes und dem Geschöftsführer (Houpt-

kossierer).

2- Die beiden Vorsitzenden des Schulelternbeirotes sind gleichzeitig die Vor-
sitzenden des Förderkreises.

3. Der Geschciftsführer ist durch den Schulelternbeirat zu wöhlen.

4. Der Vorstond ist ouf eine Douer von zwei Johren gewöhlt.

5- Der Vorstond bedorf der Zustimmung des Bewilligungsousschusses für die

Übernohme einer einmoligen Verpflichtung, die größer ist wie DM 5A0,00.

6. Eine den Förderkreis verpflichtende Urkunde muß von zwei Vorstondsmit-
gliedern unterschrieben sein.

§6
D er Bewilli gungsousschuß

1- Dem Vorstond steht ein Bewilllgungsousschuß zu Seite, der zwei Personen

umf oßt.

2. Diese zwei Mitglieder werden vom Elternbeirot gewöhlt.

3- Die Amtszeit eines Mitgliedes endet mit der nöchsten ouf seine Wohl oder

Bestötigung folgenden konstituierenden Sitzung des Schulelternbeirats.
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Der Schulelternbeirot wöhlt zwei Kossenprüfer. Der Kossenbericht ist dem

Schulelternbeirot in der ersten Sitzung des neuen Geschöftsiohres vorzulegen.

§B
Gewinnverteilung

Die Mitglieder erholten keine Gewinnonteile und in ihrer Eigenschoft ols Mit-
glieder ouch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Förderkreises.

Etwoige Gewinne dürfen nur für die sotzungsmößigen Zwecke verwendet werden.

§9
M i tgl i e derversom m I ung

7. Jedes Johr findet eine Houptversommlung der Mitglieder stott. Zur foges-

ordnung gehören:

o) Bericht des Vorstondes

b) Bericht der Kossenprüfer

c) Entlostung des Vorstondes

Die Einlodung erfolgt schriftlich, 14 Toge vor der Versommlung.

2. Außerordentliche Mitgliederversommlungen werden vom Vorstond einberuf en,

wenn:

o) es für erforderlich gehalten wird;

b) die Einberufung mindestens zehn vom Hundert der listen-

mößig geführten Mitglieder unter Angobe des Zwecks und

der Gründe verlongt wird.

3. Die Mitgliederversommlung ist beschlußföhig, wenn die Mitglieder mindestens

zwei Wochen vor der Versommlung durch Rundschreiben eingeloden worden

sind.

x

§7
Kossenprüfer
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4- Bei der Beschlußfossung entscheirlet die lvlehrheit der erschienenen Mil

glieder, sofern nicht durch Ge-setz oder durch die:se Scttzung eine ondere

Mehrheit zwingend vorgeschrieben ist. Bei Stimmengleichheit entscheidet

die Stimme des Vorsitzenden.

5- Beschlüsse, die die Sotzung aböndern, bedürfen einer Mehrheit von 213 der

erschi enen Mitgli eder.

6- Die Besch/üsse der Mitgliederversommlung sind schriftlich niederzulegen und

von zwei Vorstondmitgliedern oder Beiratsmitgliedern zu unterschreiben.

§ 70

Auflösung des Förderkreises der Grundschule Borken

Die Auflösung des Förderkreises konn nur mit einer ousdrücklichen für diesen

Zweck einberufenen Mitgliederversommlung beschlossen werden.

Diese Versommlung ist beschlußföhig, wenn mindestens die Hölfte der listen-

mößig geführten Mitglieder onwesend sind. lm Falle der Beschlußunf öhigkeit

ist eine zweite Mitgliederversommlung noch Ablouf eines Monots zum

gleichen Zwecke einzuberuf en.

Diese Versommlung ist ohne Rücksicht ouf die Zohl der erschienenen Mit-
glieder beschlußföhig.

2. Der Auflösungsbesch/uß bedorf der Zustimmung von mindestens 213 der er*
schienenen M itglieder.

3. Bei Auflösung und Aufhebung des Förderkreises der Grundschule Borken

oder bei Wegfoll seines bisherigen Zweckes föllt dos Vermögen des Förder-
kreises outomotisch on die

GRUNDSCHULE
des Schwol m-Eder-Kreises

BORKEN
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die es ousschließlich und unmittelbor für gemeinnützige und schulische

Zwecke zu verwenden hot.

/nsbesondere ist darin die Anschoffung von Lehr-, Lern- und Arbeitsmitteln

für den Schulunterricht zu sehen.

§ 77

Bisherige Sotzungen

Mit dem Erscheinen dieser Sotzung verlieren olle vorhergehenden Sotzungen ihre
Gültigkeit.

§12
lnkrafttreten

Diese Scttzung tritt om Toge noch Verkündigung und Genehmigung durch den

Schulelternbeirot der Grundschule Borken in Kroft.
Sie er/ongt erstmo/s Gültigkeit für dos Geschöftsjohr 1992/93.

3587 Borken (Hessen), den 15. Februor 1993
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(Hortmut Otto)

2. Vorsitzender

(Bernd Wettl f er) ( ltort flill r;otr
G eschöftsführer §st ri[] ft(ru i..

U ;\ «.Lti1
will uß) (Vertreter der Schule)

(



!'
L

Bl;"rt.t 6 Satzrrng Eör:cterkreis cler Grundsr:hule Borken

GENEHMIGUNC.I DBR SATZUNG

FÖRDERI(RBIS DER GRUNDSCHULE BORKEN

DURCH DEN SCFIULEL'IERNBEIRAT

Der Schulelternbeirat ger-rehmigt hierrrrit die

Förderl<reis der Grundschu-Ie Borkeu (Hessen)

vom 15. Februar 1993

Borken, I5. Februar 1993

Satzung für den
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